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Nachtrag zu

§ 5 Besoldungsbestandteile

Unter § 5 Rn. 208 wurde leider aufgrund eines technischen Versehens ein falscher Ab-
satz abgedruckt. Der Verlag bedauert das Versehen.

§ 5 Rn. 208 lautet richtig wie folgt:

„I. Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde 2010 die Besoldung der Landesbeamten durch das Lan-
desbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW198) geregelt. Das Gesetz stellt im
Wesentlichen eine Parallelregelung zum Bundesbesoldungsgesetz dar. In § 1 Abs. 2
LBesGBW werden die Dienstbezüge und in § 1 Abs. 3 LBesGBW die sonstigen Bezü-
ge grds. in gleicher Weise wie in § 1 Abs. 2 und 3 BbesG aufgelistet. Allein in § 1
Abs. 2 Nr. 6 LBesGBW werden zusätzlich Zuschläge und sonstige in diesem Gesetz
geregelte Besoldungsbestandteile erwähnt. Darunter fallen v. a. Zuschläge bei Altersteil-
zeit199, begrenzter Dienstfähigkeit200, Hinausschieben der Altersgrenze201 sowie Sonder-
zuschläge zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit202 und Leistungsprä-
mien203.“

198 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) vom 9.11.2010, GBl. S. 793, 826.
199 §§ 69 bis 71 LBesGBW.
200 § 72 LBesGBW.
201 §§ 73; 74 LBesGBW.
202 § 75 LBesGBW.
203 § 76 LBesGBW.




